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Erlaubnisbescheid für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
im Stadtgebiet Lünen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erteile lhnen unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes die

Erlaubnis

in der Zeit vom 1 1 .08.2017 bis zum 24.09.2017. bzgl. der Bundestagswahl am 24.09.2017, Pla-
kattafeln im Stadtgebiet von Lünen aufzuhängen.

Auflagen und Bedingungen

1. Während der Sondernutzung der öffentlichen Verkehrsfläche geht die Verkehrssicherungs-
pflicht und die sich hieraus ergebende Haftung auf Sie über.

2. lhre vorgesehene Sondernutzung ist so durchzuführen, dass der Fußgänger- bzw.
Rollstuhlfahrerverkehr weder behindert noch beeinträchtigt wird. Der Abstand zu Hindernissen
(2. B. Bäume, Blumenkästen etc.) muss mindestens 1,50 m betragen.
Für Lieferfahrzeuge und Fahrzeuge des Rettungsdienstes ist ein ausreichender, mindestens 3,50
m breiter Fahrweg freizuhalten.

3. Evtl. Beschädigungen oder Verunreinigungen der öffentlichen Verkehrsflächen, die auf lhre
Nutzung zurückzuführen sind, sind von lhnen unverzüglich zu beseitigen.

4. Eine Vermietung oder Verpachtung sowie die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen
an Dritte ist nicht gestattet.

5. Sollten unvorhersehbare Umstände es erforderlich machen, müssen die lhnen zur Verfügung
gestellten öffentlichen Verkehrsflächen nach Aufforderung durch einen Beauftragten der
Abteilung 'Allg. Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten " oder der Polizei unverzüglich von
lhnen geräumt werden.

6. !n Kreuzungs- und Eimündungsbereichen von Straßen, an Straßenkur-
ven, an Schilderpfosten und Lichtzeichenanlagen, ferner über und un-
ter sowie unmittelbar neben Verkehrczeichen dürfen die Plakatträger

Eusverbindungen rum R.theus spredrzcitcn lilr B.suchc uttd Tel€fongcsprädie B.nkv.ölndungon
Ha lteste lle 8äckerst ra ße Montag bir Do nner§tag 08:00 - 1 6:00 U hr Sparkasse a n der Lippe
R11.R12.R19.C1.C2.C4.C14.C5. Freitag 08:00-12:30Uhr IBAN: DE164415 23700000002345
106.109.112. | 16W8G1.118.119. BIC WELADEDIIUN
sr0

Haltestelle ZOB-Hauptbahnho{
Rl 1.R12.R19.C1.C2.C4.C14.C5.
1l5WBG',t.11a.11g.Sl0.S2O

Postbank Dortmund
IBAN| OE30 4401 0016 O00l 6604 66
BIC: PBNKDEFF



I strdt Lünen

nicht aufgestellt oder angebracht werden. Auf Gehwegen sind sie so aufzusteF
len oder anzubringen, dass die zur Straßenfront zeigende Vorderkante sich in einem Abstand
von 0,50 m zur äußeren Bordsteinkante befindet. Der Straßenverkehr darf in keiner Weise ge-
fährdet oder beeinträchtigt werden.

7. Beschädigungen an den Befestigungsstellen sind zu vermeiden. Das Kleben von Plakaten ist
nicht erlaubt. Das direkte Befestigen der Plakate an straßenbegleitentem
Grün, insbesondere an Bäumen, ist nicht erlaubt. Die plakatträger dürfen
lediglich um den Baum herrum gestellt aber nicht am Baum selbst befestigt werden.

8. Die Plakatträger sowie alle Befestigungsmaterialien sind spätestens eine Woche nach dem
Wahltag von der öffentlichen Verkehrsfläche zu entfernen.

9. Die Plakatträger dürfen nicht in den verkehrsberuhigten Bereichen Bäckerstraße, Engelstraße,
Münsterstraße, Stadttorstraße und Marktstraße sowie in der Fußgängerzone Bäckerstraße,
Münsterstraße, Lange Straße, Goldstraße und Willy-Brandt-Platz aufgestellt werden.

10. Diese Erlaubnis ist mitzuführen und kontrollierenden Bediensteten der Stadt Lünen oder der
Polizei auf Verlangen zur Überprüfung vorzuzeigen.

Rechtsgrundlagen
§§ 2 und 5 der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt Lünen vom 16.02.2009, Allgemeine Verwaltungsgebüh-
rensatzung der Stadt Lünen vom 01.03.94, jeweils in der z.Z. gültigen Fassung.

Rechtsbehelf sbelehrunq
Gegen diese Erlaubnis kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei der Stadtverwaltung Lünen, Allg. Ordnungs- und Gewerbean-
gelegenheiten, Willy-Brandt-Platz 5, 44532 Lünen, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Hinweis
a)Diese Erlaubnis ersetzt ni(ht die nach der StraBenverkehrs- bzw. Gewerbeordnung oder anderen
Bestimmungen erforderlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse.
b) Bei der Verwendung der elektronischön Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu be-
achten. Die besonderen technischen Vorraussetzungen sind unter www.eovo.de aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftra
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Wichtige Mitteilung! 1 !

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Wunsch unserer Abteilung ,,Stadtgrün" und zum Schutz des straßenbeg leitendem Grün,
insbesondere der Bäume, wurde die Auflage Nr. 7 -Befestigung von Plakaten- geändert.

lch bitte sie dieses zu beachten. Sollten Sie Rückfragen haben, können Sie sich gerne mit mir in
Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen
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